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Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis  
der Klasse B und/oder BE, gemäß den  
Regelungen des „Begleiteten Fahren  
ab 17 Jahre“ 
                                                                       
Allgemeines 
 

Mit nachstehend aufgeführten Unterschriften bestätigen die Unterzeichner, dass Sie sich über die Regelungen des § 48a 
der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) informiert haben, sowie sich im Besonderen darüber im Klaren sind, dass Verstöße 
zu Konsequenzen für den/die Fahrerlaubnisinhaber/in führen (siehe Anlage). 
 

Fahrerlaubnisbewerber/in                                                                   Der Antragsteller wird ausgebildet durch die Fahrschule 

 
…………………………………………………………………………………………..        
Name                                                                       Vorname(n) 

 
…………………………………………………………………………………………..  
geboren am                                                             Geburtsort 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Anschrift /Straße                                                    PLZ / Wohnort 
 
 
Telefonische Rückfragen tagsüber unter Tel.-Nr.: ………………………………………………….. 

 
Ich möchte am „Begleiteten Fahren ab 17“ teilnehmen und beantrage eine Fahrerlaubnis gemäß § 48a FeV der Klasse   
 

 B   B78  B197 (sowie zusätzlich die Anhängerklasse  B96  BE) zu erteilen. 
 

Sollten Sie mehrere Klassen gleichzeitig erwerben wollen, wird erst eine Prüfbescheinigung/ Führerscheindokument erstellt, 
wenn Sie mindestens eine Klasse abgeschlossen haben. Jedes weitere Dokument wird dann auf Ihre Kosten (ca. 10 €) bestellt. 
 

Planen Sie die praktische Prüfung nicht über den TÜV Süd in Fürstenfeldbruck ablegen zu wollen, ist zwingend der 
Antrag zur Bestimmung des Prüfortes für die praktische Prüfung erforderlich! (siehe Anlage) 
 

ERKLÄRUNG  über den Ausschluss des Vorbesitzes einer Fahrerlaubnis der beantragten Klassen  
 

Hiermit erkläre ich, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum weder eine Fahrerlaubnis zu besitzen noch eine solche beantragt zu haben. Ebenso erkläre ich auf eine bereits vorhandene EU- bzw. 
EWR-Fahrerlaubnis dieser Klasse mit der Erteilung der Fahrerlaubnis zu verzichten.  
 

☐ das Hinweisblatt zum Datenschutz habe ich erhalten  
 
………………………………………                                    ……………………………………….................. 

Ort, Datum                                                        Unterschrift Fahrerlaubnisbewerber 
 

Angaben zum Ausweisdokument (vom Antragsteller auszufüllen) 
    

 Personalausweis   Reisepass   amtlicher Passersatz  Aufenthaltstitel   Aufenthaltsgestattung   Duldung  
 sonstiges Identifikationsdokument: _____________________________ 

       
ausgestellt am: _______________  gültig bis: __________________ Nr.:__________________________ 
 

Wir weisen darauf hin, dass falsche Angaben zum Ausweisdokument dazu führen können, dass die Ablegung der theoretischen und/oder 
praktischen Prüfung durch den Prüfer verwehrt wird! 
 

 

 Prüfungssprache (wenn nicht deutsch):______________________ 

 Ich möchte die theoretische Fahrerlaubnisprüfung mit Audio-Unterstützung ablegen.  
 

 

Körperliche und/oder geistige Einschränkungen  
 

(Angaben sind freiwillig, aber zur Vermeidung von aufwands- und kostenintensiven Verfahren bei nachträglichem Bekanntwerden ver-
schwiegener Mängel in Ihrem Interesse)  
 

  habe ich nicht.   habe ich folgende (bitte Nachweise beilegen): 

 
 
 

 

Bitte beachten Sie die Rückseite des Antrages! 
 

 

Prüfort: 
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Antragsteller//in:  .…………………..………………………………………………………………………… 
                                    Geburtsdatum       Name                                                 Vorname  
 

Einverständniserklärung des / der Erziehungsberechtigten 
 

Dem vorstehenden Antrag sowie der Teilnahme am "Begleiteten Fahren ab 17" stimme(n) ich/wir zu. Ich/Wir sind damit 
einverstanden, dass die unten aufgeführten Personen als Begleiter in die Prüfbescheinigung gemäß § 48a Abs.3 FeV 
eingetragen werden. 

 

…………………………… ……………………………………………/……………….……………………. 
Ort, Datum    Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 
 

Wichtig! Bei nur einer erziehungsberechtigten Person muss ein Nachweis beigelegt werden! 

 
Einverständniserklärung der Begleitpersonen 
 

Der Teilnahme am "Begleiteten Fahren ab 17" stimme(n) ich/wir zu. Ich/Wir stehe(n) als Begleitperson zur Verfügung. 
Ich/wir sind damit einverstanden, dass über mich eine Auskunft aus dem Fahreignungsregister eingeholt wird. 
 

Wichtiger Hinweis für die Begleitperson/en: 
 

Es ist zwingend eine Kopie des Führerscheins sowie eine Kopie des Personalausweises / Reisepasses  
– jeweils Vorder- und Rückseite – beizufügen! 
 

 
 

Begleitperson   Begleitperson 
 

Name: 
 

    
 

Vorname(n): 
 

    
 

Geb.-Datum: 
 

    
 

Geb.-Ort: 
 

    
 

       

PLZ, Wohnort: 
 

    
 

Straße, Haus-Nr.: 
 

    
 

       

Klasse 3 od. B seit: 
 

    
 

       

FAER-Auszug 
 Ich bin damit einverstanden, dass das Land-

ratsamt Fürstenfeldbruck eine Auskunft aus 
dem Fahreignungsregister einholt. 

  
Ich bin damit einverstanden, dass das Landrat-
samt Fürstenfeldbruck eine Auskunft aus dem 
Fahreignungsregister einholt. 

 

       

       
  Ort, Datum, Unterschrift (Begleitperson)   Ort, Datum, Unterschrift (Begleitperson)  

 

 
 

Begleitperson   Begleitperson 
 

Name: 
 

    
 

Vorname(n): 
 

    
 

Geb.-Datum: 
 

    
 

Geb.-Ort: 
 

    
 

       

PLZ, Wohnort: 
 

    
 

Straße, Haus-Nr.: 
 

    
 

       

Klasse B seit: 
 

    
 

       

FAER-Auszug 
 Ich bin damit einverstanden, dass das Land-

ratsamt Fürstenfeldbruck eine Auskunft aus 
dem Fahreignungsregister einholt. 

  
Ich bin damit einverstanden, dass das Landrat-
samt Fürstenfeldbruck eine Auskunft aus dem 
Fahreignungsregister einholt. 

 

       

       
  Ort, Datum, Unterschrift  (Begleitperson)   Ort, Datum, Unterschrift  (Begleitperson)  
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Information zum „Begleiteten Fahren ab 17“ 

Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) 
§ 48a Voraussetzungen 

(1) Im Falle des § 10 Absatz 1 laufende Nummer 5 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa findet § 11 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 keine 
Anwendung. § 74 Absatz 2 findet entsprechend Anwendung. 
(2) Die Fahrerlaubnis ist für die Fahrerlaubnisklassen B und BE mit der Auflage zu versehen, dass von ihr nur dann Gebrauch gemacht 
werden darf, wenn der Fahrerlaubnisinhaber während des Führens des Kraftfahrzeugs von mindestens einer namentlich benannten 
Person, die den Anforderungen der Absätze 5 und 6 genügt, begleitet wird (begleitende Person). Die Auflage entfällt, wenn der Fahrer-
laubnisinhaber das Mindestalter nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a erreicht hat. 
(3) Für das Verfahren bei der Erteilung einer Fahrerlaubnis für das Führen von Kraftfahrzeugen in Begleitung gelten die §§ 22 und 22a 
mit folgenden Maßgaben:  

 
1. Über die Fahrerlaubnis ist eine Prüfungsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 8b auszustellen, die bis drei Monate 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Inland zum Nachweis im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 dient. 
2. Die Prüfungsbescheinigung tritt an die Stelle des Führerscheines oder des Vorläufigen Nachweises der Fahrerlaubnis. 
3. In der Prüfungsbescheinigung sind die zur Begleitung vorgesehenen Personen namentlich aufzuführen. Auf Antrag können 
weitere begleitende Personen namentlich auf der Prüfungsbescheinigung nachträglich durch die Fahrerlaubnisbehörde einge-
tragen werden. 
4. Im Falle des § 22a Absatz 1 Satz 1 ist auf das Übersenden einer vorbereiteten Prüfungsbescheinigung zu verzichten. 
5. Zusätzlich zu den nach § 22a Absatz 2 zu übermittelnden Daten übermittelt die Fahrerlaubnisbehörde die in die Prüfungs-
bescheinigung aufzunehmenden Angaben zu den Begleitpersonen. 
6. Ist der Bewerber bereits im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse AM, der Klasse A1, der Klasse L oder der Klasse T, ist 
abweichend von § 22a Absatz 4 der Führerschein nicht bei Aushändigung der Prüfungsbescheinigung zurückzugeben. In die 
Prüfungsbescheinigung sind die Klasse AM und die Klasse L nicht aufzunehmen. 
7. Ist der Bewerber noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse AM oder der Klasse L, kann er in seinem Antrag nach 
§ 21 erklären, dass er für die genannten Fahrerlaubnisklassen einen Führerschein erhalten möchte. In der Prüfungsbeschei-
nigung sind diese Klassen nicht aufzunehmen. 
 

Die Prüfungsbescheinigung ist im Fahrzeug mitzuführen und zur Überwachung des Straßenverkehrs berechtigten Personen 
auf Verlangen auszuhändigen. 

 
(4) Die begleitende Person soll dem Fahrerlaubnisinhaber  

 
1. vor Antritt einer Fahrt und 
2. während des Führens des Fahrzeugs, soweit die Umstände der jeweiligen Fahrsituation es zulassen, 
ausschließlich als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um ihm Sicherheit beim Führen des Kraftfahrzeugs zu vermitteln. 
Zur Erfüllung ihrer Aufgabe soll die begleitende Person Rat erteilen oder kurze Hinweise geben. 
 

(5) Die begleitende Person  

 
1. muss das 30. Lebensjahr vollendet haben, 
2. muss mindestens seit fünf Jahren Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B oder einer entsprechenden deut-

schen, einer EU/EWR- oder schweizerischen Fahrerlaubnis sein; die Fahrerlaubnis ist durch einen gültigen Führerschein 
nachzuweisen, der während des Begleitens mitzuführen und zur Überwachung des Straßenverkehrs berechtigten Personen 
auf Verlangen auszuhändigen ist, 
3. darf zum Zeitpunkt der Beantragung der Fahrerlaubnis im Fahreignungsregister mit nicht mehr als einem Punkt belas-

tet sein. 
 

Die Fahrerlaubnisbehörde hat bei Beantragung der Fahrerlaubnis oder bei Beantragung der Eintragung weiterer zur Begleitung vor-

gesehener Personen zu prüfen, ob diese Voraussetzungen vorliegen; sie hat die Auskunft nach Nummer 3 beim Fahreignungsregister 
einzuholen. 
 
(6) Die begleitende Person darf den Inhaber einer Prüfungsbescheinigung nach Absatz 3 nicht begleiten, wenn sie  

 
1. 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper 
hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt, 
2. unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a des Straßenverkehrsgesetzes genannten berauschenden Mittels steht. 
 

Eine Wirkung im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 liegt vor, wenn eine in der Anlage zu § 24a des Straßenverkehrsgesetzes genannte 
Substanz im Blut nachgewiesen wird. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines 
für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt. 
(7) Mit Erreichen des Mindestalters nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a händigt die Fahrerlaubnisbehörde dem Fahrer-
laubnisinhaber einen Führerschein nach Muster 1 der Anlage 8 aus. 
 

 
 
 

 



VHK - Kontrollblatt 

 

  

 

 

Unterschrift 

 
                                                                                                        
 
     Hier Foto mit einer 

Büroklammer befestigen 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zur Ausstellung eines Kartenführerscheins 
 
Unterschrift: 
 
• Die Unterschrift ist von der Antragstellerin/vom Antragsteller eigenhändig unter Verwendung eines blau- oder 

schwarzschreibenden Schreibgerätes im oberen rechten Feld zu leisten. 
• Die Unterschrift darf den inneren Rand des schwarzen Kastens nicht berühren ! 

 
Lichtbild: 

 
• Zur Herstellung eines Kartenführerscheins benötigen wir ein aktuelles biometrisches Lichtbild, das den Bestimmungen der 

Passverordnung entspricht. 
• Das Lichtbild darf keine Stempel- und Siegelabdrucke oder sonstige Verschmutzungen aufweisen. 
• Die Verwendung eines Lichtbildes mit Kopfbedeckung ist nur in Ausnahmefällen möglich (z.B. Glaubensgründen). 
• Die Ecken des Lichtbildes dürfen nicht abgerundet sein. 
 

Um Verwechslungen zu vermeiden bitten wir Sie, Ihre Personalien in die folgenden Spalten 
einzutragen.  

Geburtsdatum 
 

 

Name 
 

 

Vorname 
 

 

 

  

Lichtbild mit einer 
Büroklammer hier 
befestigen. 
Zu Ihrer Sicherheit 
sollte das Lichtbild 
mit Ihrem Namen und 
Geburtsdatum 
versehen werden. 
 
Lichtbild nicht 
aufkleben ! 
 



 
Antrag zur Bestimmung des Prüfortes  
für die praktische Prüfung gemäß § 17 Abs. 3  
der Fahrerlaubnis-Verordnung 
 
 

 

Name und Vorname , Geburtsdatum des Antragstellers (Bitte nur in Druckbuchstaben ausfüllen) 

 
 

.................................................................................................................................................... 
Name    Vorname     Geburtsdatum 

 
Hiermit beantrage ich für die Ablegung der praktischen Prüfung den  
 

Prüfort…….....................................  festzulegen. 

 
Der Prüfort ist der Ort              meiner Hauptwohnung            meiner schulischen Ausbildung 
 
  meiner beruflichen Ausbildung          meines Studiums         meiner Arbeitsstelle 
 

 

Ist der gewählte Prüfort nicht der Wohnort, ist eine Bestätigung durch Schule oder Arbeitgeber notwendig. 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der vorgenannte Antragsteller die Schule*/ Universität*/ Fachhochschule* in  
 
..........................................  besucht. 
 
 
.............................................................................. 
Stempel und Unterschrift der Bildungseinrichtung 
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass der Bewerber in....................................ausgebildet wird / arbeitet  
 
 
................................................................................................................... 
Stempel und Unterschrift des Firmeninhabers oder Leiter der Ausbildung 
 

 

   Ich beantrage die Zulassung an folgendem Ort ** .......................................................................... 
Dies ist der nächstgelegene Prüfort zu meinem Wohnort. 
Meine sozioökonomischen Verbindungen liegen überwiegend an diesem Ort. 

Begründung: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
    Ich beantrage die Zulassung an einem anderen Ort als dem eigentlich zuständigen und nächstgele-
genen Prüfort **. 
Begründung: Aufgrund meiner Behinderung kann ich am dortigen Prüfort in einer Spezialfahrschule die 
Ausbildung absolvieren (kurze Begründung über die Art und Umfang der Behinderung) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 
   Ich befinde mich zurzeit im Dienst bei der Bundeswehr und möchte standortnah die  
Prüfung absolvieren 
 
 
......................................................................................... 
Stempel und Unterschrift - Bestätigung durch die Einheit 
 
 
 
 

Unterschrift des Antragstellers:  _________________________________ 
 

*  Nichtzutreffendes streichen!      ** Zutreffendes bitte ankreuzen!  © Copyright LRA Fürstenfeldbruck Referat42 2024 



Hinweisblatt zum Datenschutz 
Gemäß Art.  13 Datenschutz-Grundverordnung 

 
 
Folgende Informationen sind Ihnen gem. Art 13 der Datenschutz-Grundverordnung  (Verordnung EU 
2016/679) bei Erhebung der personenbezogenen Daten mitzuteilen: 
 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
Bearbeitung von Vorgängen im Fahrerlaubniswesen; Führen eines Registers mit allen führerscheinbezogenen Daten 
 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Landratsamt Fürstenfeldbruck 
vertreten durch Herrn Landrat Thomas Karmasin 
Münchener Straße 32 
82256 Fürstenfeldbruck 
 
E-Mail: Poststelle@lra-ffb.de 
Tel.: 08141-5190 
 

3. Kontaktdaten des örtlichen Datenschutzbeauftragten 
Landratsamt Fürstenfeldruck 
Behördlicher  Datenschutzbeauftragter 
Münchener Straße 32 
82256 Fürstenfeldbruck 
 
E-Mail: Datenschutz@lra-ffb.de 
Tel.: 08141-5195757 
 

4. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt  
- für die Bearbeitung von Fahrerlaubnisvorgängen (Vollzug der Fahrerlaubnisverordnung und des 

Straßenverkehrsgesetzes) 

- zur Erfüllung der gesetzlichen Übermittlungspflicht an das Kraftfahrbundesamt, Bundesdruckerei, TÜV/DEKRA, örtliches 
Melderegister/Bay. Behördeninformationssystem, andere Fahrerlaubnisbehörden 

- zur Erfüllung der Auskunftspflicht  gegenüber den genannten Einrichtungen, der Polizei und Gerichten 
 

Rechtsgrundlagen: §§ 22, 25 Fahrerlaubnisverordnung (FeV); §§ 2, 28, 30 a, 30, b, 48, 51 , 58 Straßenverkehrsgesetz 
(StVG) , § 19 MeldDV 
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
- Kraftfahrbundesamt: automatisiertes Anfrage und Auskunftsverfahren beim Zentralen Fahrerlaubnisregister, 

Mitteilungen an das Zentrale Fahrerlaubnisregister (§ 22 FeV, §§, 2, 28, 30, 30 a, 30 b, 51 StVG) 
- Bundesdruckerei: Antrag zur Herstellung eines Kartenführerscheins (§ 48 StVG) 
- TÜV/DEKRA: Erteilung des Prüfauftrages (§ 22 FeV) 
- Örtliches Melderegister/Bayerisches Behördeninformationssystem: Überprüfung der durch den Antragsteller 

mitgeteilten Daten; Ermittlung des Wohnortes (§ 14 MeldDV, § 22 FeV) 
- Polizei (§ 52 StVG) 

- Andere Fahrerlaubnisbehörden (§ 52 StVG) 
- Begutachtungsstellen (§ 11 Abs. 6 FeV) 
- Staatsanwaltschaft und Gerichtsbarkeit (§ 52 StVG, § 99 VwGO) 
- Übermittlung an Stellen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (§ 55 StVG) 

 
6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden nach Erhebung beim Landratsamt Fürstenfeldbruck so lange beim Landratsamt Fürstenfeldbruck 
gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Löschungs- und Tilgungsfristen nach § 61 StVG für den Vollzug der 
Fahrerlaubnisverordnung und der Straßenverkehrsordnung zulässig ist.  
 

7. Betroffenenrechte 
Sie haben gegenüber dem Landratsamt Fürstenfeldbruck ein Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten sowie gegebenenfalls auf Berichtigung. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.  
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft das Landratsamt Fürstenfeldbruck, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.  
 

8. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
Sie sind nach § 21 Fahrerlaubnisverordnung, § 2 Abs. 6 Straßenverkehrsgesetz verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Wenn 
Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.  
 
Im Übrigen sind Sie im Rahmen der im Verwaltungsverfahren geltenden allgemeinen Mitwirkungspflicht gehalten, Angaben zu 
Ihrer Person zu machen. Sollten Sie erforderliche Daten nicht angeben, so kann es ggf. zum Entzug der Fahrerlaubnis 
kommen.  
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